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Antrag zum Haushaltskonsolidierungskonzept 
Beschlussvorlage 294/20 
 
 
Bezugnehmend auf die oben genannte Beschlussvorlage und der aus §100 Ziffer 6 KVG1 
abgeleiteten selbstbindenden Wirkung für den Stadtrat schlagen wir vor, die 
Konsolidierungsmaßnahme Nummer 3 – Schließung / Veräußerung kommunaler Einrichtungen 
– aus dem Konsolidierungskonzept zu streichen. 
 
Begründung 
 
Zum einen wird mit der Maßnahme ein über den gesamten erweiterten Finanzplanungszeitraum 
vernachlässigbar geringer Beitrag zur Haushaltskonsolidierung erzielt und zum anderen geht der 
Stadtrat damit eine unnötige Selbstverpflichtung zur Schließung oder Veräußerung von 
kommunalen Einrichtungen, die vor allem in den Ortsteilen stattfinden wird, ein. 
 
Die Nutzung von Synergieeffekten und Sparpotentialen im Bereich kommunaler Einrichtungen ist 
grundsätzlich wünschenswert und sollte in Abstimmung mit den Ortschaftsräten auch stets in 
Erwägung gezogen werden. Einen insbesondere als Betrag festgeschriebenes 
Konsolidierungsziel halten wir jedoch für unangemessen. 
 
Vielmehr könnten hier Einzelmaßnahmen auf die globale Zielsetzung, durch Mehreinnahmen 
oder Minderausgaben eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.295 T€ (siehe 3.1.5 Vorbericht 
zur Haushaltssatzung) zu erzielen, einzahlen. 
  

                                                 
1 § 100 (6) KVG LSA Die dargestellten Maßnahmen gemäß den Absätzen 3 bis 5 sind für die Kommune grundsätzlich verbindlich. Abweichungen von 
diesen bindenden Festlegungen und die jährlichen Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind nur zulässig, wenn das 
Haushaltskonsolidierungsziel auf andere Weise erreicht wird oder sich die Planungsgrundlagen rechtlich oder tatsächlich ändern. Das 
Haushaltskonsolidierungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung von der Vertretung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit 
der Haushaltssatzung vorzulegen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschließt die Konsolidierungsmaßnahme Nummer 3 – 
Schließung / Veräußerung kommunaler Einrichtungen – aus dem 
Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 der Stadt Bernburg (Saale) zu streichen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Stefan Ruland 


